
    
 

Ausschreibung der 1. bezirksübergreifenden 
Schweißsonderprüfung mit Fährtenschuh (SPFS) und 
Schweißsonderprüfung mit Fährtenschuh ohne 
Richterbegleitung (SPFSoR) 
 

Die SPFS und SPFSoR für Jagdgebrauchshunde wird  
  am 03. und 04. November 2023  
in den Bezirken Horn und Waidhofen an der Thaya in Zusammenarbeit mit dem 
Österr. Club für Deutsche Jagdterrier, veranstaltet. 
 

Standquartier:  Gerhards Wiazhaus        
 Am Kirchenberg 1, 3763 Japons 
 

Nächtigungsmöglichkeiten: 
 Monika Pölzer, 2094 Eibenstein 11, ☎ 02846 / 7230 
 Biohof Erdinger, Nondorf/Wild 1, 3754 Irnfritz, ☎ 0664 / 45 30 160 
 Schüttkasten Geras, Vorstadt 11, 2093 Geras, ☎ 02912 / 300 
 weitere im Internet 

Zimmerreservierungen sind von den Prüfungsteilnehmern selbst vorzunehmen. 
 

Nennung: Ausschließlich elektronisch an Prüfungsleiter-Stv. Mf. Robert Riss 
✉ robert.riss@wavenet.at bis spätestens 04. September 2023 mittels 
Nennformular des ÖJGV. 
 

Prüfungsleiter: BJM ÖkR Mf. Albin Haidl 
Prüfungsleiter-Stv.: MMMst. Michael Steiner 
Prüfungsleiter-Stv.: Mf. Robert Riss 
Ehrenschutz: LJM DI Josef Pröll 
 DI Markus Hoyos 
 ÖJGV-Präs. Dr. Walter Anzböck 
  



Geprüft wird nach der Prüfungsordnung für die Schweißsonderprüfung mit 
Fährtenschuh des ÖJGV vom 01.01.2023. Die Fährten haben eine Mindestlänge 
von 1200 Schritten und werden mit max. 0,1 l Rotwildschweiß getreten. Die 
Stehzeit beträgt mind. 20 Stunden. Das Prüfungsgelände ist überwiegend 
Laubwald. Es können nur Jagdhunde teilnehmen, die im ÖHZB eingetragen sind 
und lt. Prüfungsordnung § 6 Abs. 5 bereits eine Schussprüfung 
(Wesensüberprüfung) erfolgreich abgelegt haben (Kopie des Zeugnisses und des 
Abstammungsnachweises/Ahnentafel sind der Nennung beizulegen). Das 
Mindestalter der Hunde beträgt (am Prüfungstag vollendet) 18 Monate. Kranke 
oder krankheitsverdächtige Hunde sowie hitzige Hündinnen sind zur Prüfung 
nicht zugelassen. Der Hundeführer muss Inhaber einer gültigen Jahres-Jagdkarte 
eines Österreichischen Bundeslandes sein.  

Alle bei dieser Prüfung laufenden Hunde müssen eine gültige 
Tollwutschutzimpfung nachweisen. Impfpass und Abstammungsnachweis sind 
vorzulegen. 

Mit freundlichen Grüßen und Weidmannsheil 

 Karl Ruttenstock ÖkR Mf. Albin Haidl 
 BJM Horn BJM Waidhofen/Thaya 
 
Sponsoren: 

 

  
 

 

 

   



 
 

Schweißsonderprüfung mit Fährtenschuh und 
Schweißsonderprüfung mit Fährtenschuh  

ohne Richterbegleitung 
in den Bezirken Horn und Waidhofen/Thaya 

 
 

 
 
PROGRAMM 
 
 
Freitag, 03. 11. 2023 

 08:00 Eintreffen der Richter 

 09:00 Herstellen der Fährten 

 18:00 Eintreffen der Hundeführer 

 19:00 Auslosung der Fährten 

 Anschließend Grüner Abend mit gemütlichem Beisammensein 

 

Samstag, 04.11.2023 

 08:00 Richterbesprechung 

 08:30 Ansprache des Prüfungsleiters 

 09:00 Prüfungsbeginn 
   Abfahrt in die Reviere 

ca.  14:00 Peisverleihung durch LJM DI Josef Pröll 
   BJM Karl Ruttenstock 
   BJM ÖkR Mf. Albin Haidl 
ca.  15:00 Prüfungsende 
 

 

 


